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Du kannst sicher mal versuchen deswegen zu klagen, aber VBE und PhV sind sich recht sicher,
dass das so in Ordnung geht, wenn die Bereitschaftsstunden nicht im Übermaß vorhanden und
gleichmäßig verteilt sind und deren rechtliche Einschätzung ist nun üblicherweise eher die
arbeitnehmerfreundlichere Auslegung. Arbeitszeit ist Bereitschaft definitiv, dazu gibt es auch
schon höchstrichterliche Urteile. es hindert dich ja auch niemand daran in der Schule zu
arbeiten, aber dein Stundendeputat ist nur eher indirekt von deiner Arbeitszeit abhängig.
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